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MusigGnuss brachte Stoos in Schuss
Stoos Auch der zweiten Auflage desMusigGnuss Stooswar trotz

launischemWetter ein grosser Erfolg beschieden. Applaus gabs für 22 Formationen.

Ernst Immos

Nach der ersten erfolgreichen Auflage
desMusigGnuss Stoos im vergangenen
Sommerwarmangeradezuverpflichtet,
einweiteresVolksmusikevent zuplanen.
BärbelElsener gelanges zusammenmit
vielen Helferinnen und Helfern, erneut
eingrossesVolksmusikfest zuorganisie-
ren. Im und um den Stoos herum klan-
gen aus allen Gasthäusern lüpfige, bo-
denständige und tänzige Melodien. 22
Formationen aus verschiedenen Regio-
nen traten in zehn Lokalen auf und be-
geisterten Hunderte von Zuhörern aus
der Region und vonweit her.

Das Echo war einstimmig: «Der
urchige, gemütliche und fidele Musig
Gnuss passt hervorragend auf den
Stoos», hiess es von allen Seiten. «Wir
sind sehr zufrieden und glücklich über
denerfolgreichenVerlaufderVeranstal-
tung», freute sichOKPElsener.

Hochmotivierte Musikanten wie
Reusser-Schmid, Willis Wyberkapelle,
Mosimusig, Illgauergruess,Enzian (Ost-
schweizer) und viele bekannte Kapellen
mehr spieltenzurUnterhaltungundzum
Tanz auf. Zusätzlichen Applaus erntete
das JodelduettKiser-Hodel für seine tol-
lenGesangs-und Jodeldarbietungen.Bis
spät indieNachthineingehörtederStoos
den vielenVolksmusikfreunden,welche
sich sicherlich schon auf den Musig
Gnuss in dritter Auflage freuen. Brachte ebenfalls Stimmung auf den Stoos: das Jodelduett Kiser-Hodel mit Peter Achermann am Akkordeon. Bilder: Ernst Immoos

Lüpfiges mit Bucher/Hess/Welti in der «Bergsonne». Viele Besucher zog auch die Mosimusig im Gasthaus Balmberg an. Walter Frick von der Kapelle Enzian.

Stalkingopfer jahrelang terrorisiert
Urteil EinMann hat seiner Ex aufgelauert und siemit E-Mails, Briefen und SMS belästigt. Das Bezirksgericht
March verhängte ein zeitlich unbeschränktes Kontaktverbot – dabei handelt es sich umeinen Leitentscheid.

Die Schwyzer Gerichts- und Verwal-
tungsbehörden haben kürzlich die 66
wichtigsten Entscheide aus dem Jahr
2017veröffentlicht.DasBuchdientnicht
nur Anwälten zur Orientierung, es soll
auchLaieneinenEinblickgeben,wiedie
Rechtsprechung imKanton funktioniert.

Unter den 21 Entscheiden der Zivil-
und Strafgerichte ist beispielsweise ein
Fall des Bezirksgerichts March, in dem
eine Frau von ihrem Ex-Partner massiv
belästigt wurde. Die beiden waren erst
wenige Monate zusammen, als die Frau
sich trennte und ihm im Juli 2010 per
E-Mail unmissverständlich schrieb, dass
siekeinenKontaktmehrhabenwolle.Da-
raufhin begann der Verschmähte, die
Frau auf Facebook auszuspionieren –
unter anderem indem er von ihr ein
falsches Profil erstellte. Zudem ergaben
Ermittlungen, dass er unter anderem
Namen ein Profil bei einem Partnerver-
mittlungsportalerstellteundsomit ihr in
Kontakt trat.DerMann stritt dies ab, ob-
wohlnachgewiesenwerdenkonnte,dass
dieRechnungderPartnervermittlungmit
seinerKreditkarte bezahltwordenwar.

DerMann arrangierte angeblich zu-
fälligeBegegnungen inBern, imZug, am
Arbeitsplatz und in Arosa. Als das nicht
fruchtete, nahmerKontaktmit sageund
schreibe sechs Arbeitskollegen auf. Im
August 2012 reichtedieFrau schliesslich
Klage ein undverlangte einKontaktver-
bot.

Ein Einsehen hatte der Mann nicht,
wie aus dem Urteil hervorgeht. Er ver-
suchte vielmehr, den Spiess umzudre-
hen.Erbehauptete, dieFrau sei es gewe-
sen, die immer mit ihm Kontakt aufge-
nommen habe. Er konnte jedoch nur
zwei kurze E-Mails von ihr vorweisen.
DieHerkunft angeblich erhaltener elek-
tronischer Grusskarten liess sich nicht
ermitteln. Im Urteil steht, dass die IP-
Adresse darauf hindeute, dass er selber
der Absenderwar.

UmseineUnschuldzubeweisen, gab
derManneinPrivatgutachten inAuftrag,
das belegen sollte, dass die vorgelegten
SMS-Nachrichten fingiert gewesen sei-
en. Doch auch dieser Behauptung
schenkte das Gericht keinen Glauben,
weil derangeblicheGutachtergarkeinen

Zugriffaufdie fraglicheHardwarehatte.
Ebenfalls als Schutzbehauptungwertete
das Gericht die Unterstellung desMan-
nes, nicht er, sondern eine eifersüchtige
lesbischeKolleginderFrau steckehinter
demTerror.

Das Bezirksgericht bestätigte den
vorgängigen Entscheid des Einzelrich-
ters, demMann jeglichenKontakt zuder
Frau zuverbieten – sei es persönlich, per
Telefon,perSMS,perE-Mail oderaufan-
dere Weise. Er muss mit einer Busse
rechnen, wenn er sich nicht vomWohn-
und vom Arbeitsort der Frau fernhält
oder mit deren Familie und Arbeitskol-
legenKontakt aufnimmt.

Kontaktverbotmuss
eindeutig formuliert sein

Als Leitentscheid in die Urteilssamm-
lung 2017 aufgenommen wurde das
Urteil, das inderZwischenzeit auchvom
Bundesgericht bestätigt wurde, weil es
zwei grundsätzliche Fragen klärt. Der
Mann hatte geltend gemacht, dass ein
zeitlich unbeschränktes Kontaktverbot
nicht verhältnismässig sei. Diesem Ar-

gument erteilte das Bezirksgericht
March eine Absage. Der Mann sei auf
keine Art undWeise auf Kontakt zu der
Frauangewiesen.Zudemgelte es, zube-
rücksichtigen, dass eine Befristung ins-
besondere bei solchen Nachstellungen
oft nicht sinnvoll sei, weil ein allfälliges
Verlängerungsgesuch zu einer erneuten
Konfrontation zwischen Täter und Op-
fer führe, was «möglichst zu vermeiden
ist, damit die Motivation des Stalkers
nicht erneut angeregt wird». Das Inter-
esse der Frau, dem Mann nie mehr be-
gegnen zumüssen, überwiege.

In einem anderen Punkt erhielt der
Mann recht. Die Frau hatte gefordert,
dass auch «alle Personen, die mit der
Klägerin als Team an einer Sportveran-
staltung teilgenommenhabenoder teil-
nehmenwerden», nicht von demMann
kontaktiert werden dürften. Diese For-
mulierung ist gemäss Bezirksgericht zu
offen.DiesmacheesdemMannunmög-
lich, die vomVerbot erfassten Personen
zu bestimmen.

Lena Berger

Stoos wird
internationaler

Gästemix Die steilste Standseilbahnder
Welt fährt seit letztem Dezember auf
den Stoos. Der Neuheiteneffekt macht
sich gemäss Geschäftsführer Ivan Stei-
ner deutlich spürbar. «Letztes Jahr hat-
ten wir im Juli beispielsweise 20000
Fahrgäste, dieses Jahr sind es doppelt so
viele», freut sich Steiner.

Allerdings habe auch das tolle Wet-
ter einen riesigen Einfluss. «Wenn es
schön und heiss ist, zieht es natürlich
mehr Leute in die Berge.»

Passagiereaus
vielenLändern

Deutlich ist aber der Einfluss der neuen
Stoosbahn auf den Gästemix. «Früher
hattenwir kaum je internationale Besu-
cher, heute können wir fast täglich wel-
che begrüssen», sagt Steiner. Er führt
diesunter anderemaufdie internationa-
lePresse zurück,die sehrpositivüberdie
neue Bahn berichtet habe.

Einervon52
«must seeplaces»

Unter anderem hat die «New York
Times»denStoos zueinemvonweltweit
52Orten erkoren, dieman im Jahr 2018
besuchenmüsse.«Soetwaswärevorder
neuenBahnundenkbar gewesen.» (ber)


